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61.  Stimmabgabe vor beweglichen Wahlvorständen (§ 67) 
 
1Die Urne des beweglichen Wahlvorstands bleibt bis zum Ende der Abstimmungszeit verschlossen. 2Erst 
dann ist der Inhalt mit dem Inhalt der Urnen des Abstimmungsraums zu vermischen und mit den dort 
abgegebenen Stimmzetteln auszuwerten. 3Für verschiedene Einrichtungen kann der bewegliche 
Wahlvorstand mit verschiedenen Mitgliedern des Wahlvorstands besetzt werden.


